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P3.12
Ombudsstelle Dübendorf, Entscheid über definitive Einführung
Bericht und Antrag an Gemeinderat

Ausgangslage

Anton Frauenfelder, Rümlang, wurde vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 16-392 vom 1. Dezember 2016
per 5. Dezember 2016 zum Leiter der Ombudsstelle der Stadt Dübendorf ernannt. Die Ombudsstelle
wurde dabei vorerst als zweijähriger Versuchsbetrieb bis 31 . Dezember 2018 befristet.

lm Rahmen seines Diskussionsgeschäftes Nr. 18-68 vom 1. März 2018 hielt der Stadtrat aufgrund
der bis dahin gemachten Erfahrungen fest, dass mit der Ombudsstelle eine geeignete zentrale An-
laufstelle geschaffen werden konnte, an die sich die Kundinnen und Kunden der Stadtverwaltung
Dübendorf mit ihren Sorgen und Nöten wenden können. Unter Berücksichtigung dessen, stimmte der
Stadtrat einem Weiterbetrieb der Ombudsstelle Dübendorf nach dem Ende des Versuchsbetriebs per
31. Dezember 2018 grundsätzlich zu, hielt dabeijedoch fest, dass neben der heutigen auch andere
mögliche Betriebsformen (2.8. Anschluss an die Ombudsstelle des Kantons Zürich) zu prüfen seien.
Gleichzeitig wurde der Versuchsbetrieb der Ombudsstelle Dübendorf bis 30. Juni 2019 verlängert.

Mit der Verabschiedung des Jahresberichts 2018 des Leiters der Ombudsstelle ist der Stadtschreiber
mit SRB Nr. 19-1 12 vom 1 1 . April 2019 beauftragt worden, dem Stadtrat bis Ende Mai 2019 mögliche
Formen für den Weiterbetrieb der Ombudsstelle (inklusive der Beurteilung der Zuständigkeit) vorzule-
gen.

Erwägungen

Weiterführen Om budsstelle

Aufgrund der Erfahrungen seit der Einführung der Ombudsstelle im Dezember 2016 ist der Stadtrat
nach wie vor der Meinung, dass den Einwohnerinnen und Einwohnern auch künftig eine zentrale
Anlaufstelle zur Verfügung stehen soll, an die sie sich mit ihren Anliegen wenden können. Der Stadt-
rat unterstützt deshalb die definitive Einführung einer Ombudsstelle.

Allgemeines

Die Ombudsperson ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig. Damit steht fest, dass niemand
der Ombudsstelle verbindlich Aufträge erteilen kann, weder das Parlament, die Regierung noch die
Ratsuchenden. Die Ombudsstelle ist rechenschaftspflichtig. ln den Parlamentsgemeinden, in denen
eine Ombudsstelle besteht, besteht die Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament, dem jährlich
Bericht zu erstatten ist. Dieses lnstrument ist nur schon deshalb wichtig, weil die Ombudsperson ge-
mäss schweizerischer Praxis nur Empfehlungen abgeben kann, jedoch über kein Weisungs- oder
Entscheidu ngsrecht verfü gt.

Zuständigkeit

Die definitive Einführung der Ombudsstelle wäre jedenfalls mit einer entsprechenden Anpassung der
Gemeindeordnung verbunden. Die Beispiele der beiden einzigen kantonalen Ombudsstellen in Par-
lamentsgemeinden Winterthur und Zürich machen deutlich, dass die Grundsätze einer eigenen Om-
budsstelle in der Gemeindeordnung zu regeln sind.
Nur so kann die Rechtfertigung dieser neuen Aufgabe und deren Zuständigkeit mit der notwendigen
Legitimität durch den Souverän gewährleistet werden. Aber auch ein möglicher Anschluss an die
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Ombudsstelle des Kantons Zürich bedarf gestützt auf Art. 81 Abs. 4 der Kantonsverfassung sowie $
88 Abs. 3 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes einer diesbezüglichen Regelung in der Gemeinde-
ordnung.

Sowohl bei der kantonalen als auch bei den beiden städtischen Ombudsstellen liegt die Zuständigkeit
für die Ombudsstelle jeweils beim Parlament. Für die Zuständigkeit des Parlaments als Vertretung
des Volks spricht insbesondere die grössere Unabhängigkeit der Ombudsstelle von der öffentlichen
Verwaltung, was für die Ausübung ihrer Tätigkeit von zentraler Bedeutung ist.

Eigene Ombudsstelle

Die im Dezember 2016 als befristeter Versuchsbetrieb eingeführte Omubdsstelle Dübendorf hat sich
in den vergangenen zweieinhalb Jahren zweifellos als geeignete Massnahme erwiesen. Wie vorste-
hend erwähnt, wäre für die definitive Einführung einer eigenen Ombudsstelle die Legitimation durch
den Souverän und damit die Anpassung der Gemeindeordnung notwendig. Ausserdem müssten wei-
tergehende Bestimmungen zur Ombudsstelle in einer Verordnung (durch den Gemeinderat) erlassen
werden.

Abgesehen von den notwendigen gesetzlichen Grundlagen ist im Zusammenhang mit einer eigenen
Ombudsstelle auch der damit verbundene Aufwand hinsichtlich Personal und lnfrastruktur zu beach-
ten bzw. mit Bezug auf die Grösse Dübendorfs zu beurteilen. lnsbesondere unter Berücksichtigung
von Faktoren wie der fachlichen Ansprüche an eine Ombudsperson oder die Gewährleistung einer
geeigneten Stellvertretu ng.

Kosten
Der Aufwand für den befristeten Versuchsbetrieb der Ombudsstelle Dübendorf beläuft sich in der Zeit
vom 5. Dezember 2016 bis 30. April 2019 auf insgesamt Fr. 78'534.00 (Lohnkosten und Spesen inkl.
Büroentschädigung). Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Aufwand (12 Monate) von
rund Fr. 32'500.00. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ist davon auszugehen,
dass für eine definitive eigene Ombudsstelle mit höheren Kosten zu rechnen wäre, da diese kaum mit
einer gleich schlanken Organisation langfristig gewährleistet werden könnte.

Anschluss an kantonale Ombudsstelle

Als Alternative zur eigenen Ombudsstelle bietet sich ein Anschluss an die kantonale Ombudsstelle an.
Gemäss Art. 81 Abs. 4 der Kantonsverfassung sowie $ 88 Abs. 3 des Verwaltungsrechtpflegegeset-
zes wird dafür aber ein entsprechender Vermerk in der eigenen Gemeindeordnung vorausgesetzt. Mit
Schreiben der kantonalen Ombudsstelle vom 28. Mai 2019, mit dem ein allfälliger Anschluss der
Stadt Dübendorf grundsätzlich begrüsst würde, wird diese zwingende Voraussetzung bestätigt.

Ein allfälliger Anschluss an die Ombudsstellen der Städte Winterthur und Zürich kommt nicht in Frage,
da in beiden Städten die jeweils notwendigen Gesetzesgrundlagen für den Anschluss anderer Ge-
meinden fehlt.

Kosten
Die Kosten bei einem Anschluss an die kantonale Ombudsstelle richten sich nach der Verordnung
über die Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Ombudsperson. $ 1 dieser Verordnung sieht
dabei für Anschlussgemeinden eine jährliche Gebühr von Fr. 0.40 pro Einwohner vor, unabhängig
von der Anzahl zu behandelnder Fälle.
Umfasst die Gemeinde, wie in Dübendorf, die Politische Gemeinde inkl. Primarschulgemeinde, je-
doch nicht die Oberstufenschulgemeinde, wird die jährliche Gebühr auf 80 % reduziert. Ausgehend
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von einer Einwohnerzahl von 30'000 würde sich für die Stadt Dübendorf aktuell somit ein jährlicher
Beitrag von rund Fr. 10'000.00 ergeben.

Vor-/N achte ile be id e r Vari a nte n

Neben den deutlich tieferen Kosten, liegt der Vorteil der Anschlusslösung an die kantonale Ombuds-
stelle vor allem darin, dass die ordnungsgemässe Organisation der Ombudsstelle (sowohl personell
als auch infrastrukturmässig) nicht selber sichergestellt werden muss. Für die Variante der eigenen
Ombudsstelle spricht hingegen die nähere Distanz der Ombudsstelle zur Einwohnerschaft und die
direkte Berichterstattung an das Gemeindeparlament.

Weiteres Vorgehen

Wie vorstehend erläutert, ist die Zuständigkeit für die definitive Einführung der Ombudsstelle auf der
legislativen Ebene anzusiedeln und hat mit der Aufnahme einer entsprechenden Legitimation in die
Gemeindeordnung auf Antrag des Gemeinderates durch die Stimmbevölkerung zu erfolgen. ln einem
ersten Schritt hat der Stadtrat dem Gemeinderat Bericht zu erstatten und ihm die beiden in Frage
kommenden Möglichkeiten für die definitive Einführung einer Ombudsstelle aufzuzeigen.

Unter Berücksichtigung der für die notwendige Anpassung der Gemeindeordnung (Teilrevision) benö-
tigten Zeit ist der bis 30. Juni 2019 befristete Versuchsbetrieb bis auf Weiteres zu verlängern. Der
heutige Leiter der Ombudsstelle Anton Frauenfelder wäre grundsätzlich bereit, im Rahmen des provi-
sorischen Betriebs weiterhin zur Verfügung zu stehen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen jedoch
nur unter der Voraussetzung, dass die Zuständigkeit für den provisorischen Betrieb der Ombudsstelle
bereits per 1. Juli 2019 an den Gemeinderat übertragen wird. Da aufgrund seiner bisherigen Erfah-
rungen nur damit die für seine Funktion notwendige Unabhängigkeit auch gegenüber dem Stadtrat
gewährleistet werden könne.

Beschluss

Dem Gemeinderat wird im Sinne der Erwägungen die definitive Einführung einer Ombudsstelle
beantragt, wobei dafür die Schaffung einer eigenen Ombudsstelle oder der Anschluss an die
kantonale Ombudsstelle in Frage kommt.

Unter Berücksichtigung der bei einer definitiven Einführung der Ombudsstelle für die notwendi-
ge Anpassung der Gemeindeordnung (Teilrevision) benötigten Zeit, ist der bis 30. Juni 2019
befristete Versuchsbetrieb bis auf Weiteres zu verlängern.

Die Zustimmung des Gemeinderates bzw. der GRPK vorausgesetzt, wird die Zuständigkeit für
die Ombudsstelle Dübendorf (inkl. zu verlängerndem Versuchsbetrieb) per 1. Juli 2019 an den
Gemeinderat übertragen.

4. Die Weisung Nr. 97/2019 wird genehmigt.
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